
Anhang B
(normativ)

Formblätter zur Beschreibung der rechentechnischen Nachbildung von
Regelwerken

B.1 Konformitätserklärung

Als Hersteller des Software-Produktes IMMI 2024 (April 2024).
erklären wir durch Ankreuzen auf den folgenden QSI-Formblättern dessen Konformität mit den genannten
Regelwerken. Einschränkungen sind erläutert.
Der Hersteller versichert, dass alle auf ein Regelwerk bezogenen Testaufgaben mit einer auf dieses
Regelwerk bezogenen Referenzeinstellung des Programms innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen richtig
gelöst werden.

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

mit

         A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz),

        Schallpegeln in Oktavbändern

        Schallpegeln in Terzbändern;

für

        Punktquellen

        Linienquellen, horizontal

        Linienquellen, vertikal,

        Linienquellen, beliebig orientiert,

        Flächenquellen, horizontal,

        Flächenquellen, vertikal,

        Flächenquellen, beliebig orientiert;

mit automatischer Unterteilung von Linien oder Flächen unter Berücksichtigung

       des Abstands zum Immissionsort,

       der Aufteilung einer ausgedehnten Quelle in Teilquellen, von denen zum
       Immissionsort annähernd gleiche Ausbreitungsbedingungen vorliegen,

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

 

Höchberg, 15.4.2024
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Ort, Datum, Unterschrift

B.2 QSI-Formblatt zur Richtlinie VDI 2714:1988-01
Für jede Abfrage ist in einer der drei Antwortspalten das Zutreffende anzukreuzen.

Tabelle B.1 — QSI-Formblatt zur Richtlinie VDI 2714:1988-01

DIN 45687:2006-05
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

nach Gl. (2) für die mittlere Mitwindwetterlage

mit Richtwirkungsmaß für Punktquellen

          abhängig von einem Winkel,

          abhängig von zwei Winkeln;

mit wählbarer Bezugsrichtung für jede Quelle; 

mit Richtwirkungsmaß für Gebäude nach Bild 2;

Raumwinkelmaß nach Tabelle 2;

Raumwinkelmaß nach Gl. (16);

Abstandsmaß nach Gl. (4);

Luftabsorptionsmaß nach Gl. (5) und Tabelle 3;

Luftabsorptionsmaß nach Gl. (5) und Anhang C;

Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß nach Gl. (7);

Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß nach Anhang D

Bewuchsdämpfungsmaß

         unter Berücksichtigung einer Schallweglänge von höchstens 200 m nach Bild 5a,

         nach Gl. (8) und (9)

         pauschal mit 0,05 dB/m;

Bebauungsdämpfungsmaß

         unter Abzug des Boden- und Meteorologiedämpfungsmaßes,

         nach Gl. (11) unter Berücksichtigung von Bild 5b für quellennahe Industriebebauung,

         mit freier Eingabe eines Dämpfungswerts (bei vorliegender genauerer Erfahrung),

        nach Gl. (12) für Einzelschallquellen und bei lockerer Bebauung, 

        Bebauungsdämpfungsmaß mit Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß
        beschränkt auf 15 dB;

Einfügungsdämpfungsmaß von Hindernissen nach VDI 2720 Blatt 1 (siehe QSI-Blatt
hierzu);

Schallpegelerhöhung durch einfache Reflexion gemäß Beitrag einer Spiegelquelle
unter Berücksichtigung des Absorptionsgrads der reflektierenden Fläche,

des Absorptionsgrads der reflektierenden Fläche,

der Struktur der reflektierenden Fläche,

des Reflexionsverlustes von Lärmschutzwänden

der Größe und Orientierung der reflektierenden Fläche nach Gl. (15),

gegebenenfalls einer Abschirmung der Spiegelquelle,

zusätzlicher Schallpegelerhöhung durch Mehrfachreflexion bei beiderseits
geschlossener Bebauung an Linienquellen nach Gl. (17),

Korrektur für den Langzeitmittelungspegel nach Gl. (18).

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.1 (fortgesetzt)

1)

1) Exakte Berechnung von Mehrfachreflexionen möglich.
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

mit

           A-Schallpegeln (Bezug 500 Hz),

          Schallpegeln in Oktavbändern von 63 Hz bis 8 kHz;

mit
          Punktquellen,

          Linienquellen, horizontal, 

          Linienquellen, vertikal,

          Linienquellen, beliebig orientiert,

          Flächenquellen, horizontal

          Flächenquellen, vertikal,

          Flächenquellen, beliebig orientiert;

mit automatischer Unterteilung von Linien oder Flächen unter Berücksichtigung

         des Abstands zum Immissionsort,

         gleicher Ausbreitungsbedingungen von allen Teilen zum Immissionsort;

Spiegelquellen, um die Reflexion von Schall an Wänden und Decken (aber nicht am
Boden) zu beschreiben

         die nach Bild 8 konstruierbar sind

         und die an Oberflächen mit Abmaßen und Orientierungen nach Gl. (19)
         auftreten,

         erster Ordnung,

         höherer Ordnung, vollständig bis n = ............;

mit Richtwirkungsmaß für Punktquellen

         abhängig von einem Winkel,

         abhängig von zwei Winkeln;

mit wählbarer Bezugsrichtung für jede Quelle;

mit Berücksichtigung eines eingebbaren Raumwinkelmaßes;

nach Gl. (4) für die mittlere Mitwindwetterlage, mit

         Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung nach Gl. (7)

         Dämpfung aufgrund von Luftabsorption nach Gl. (8) und Tabelle 2,

         Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in Oktavbändern nach Gl. (9) und Tabelle 3,

         Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts für A-Schalldruckpegel nach Gl. (10)
         unter Berücksichtigung einer Bodenreflexion nach Gl. (11),

         Dämpfung aufgrund von Abschirmung

                    nach Gl. (12) bei Beugung über die Oberkante des Schirms,

                    nach Gl. (13) bei Beugung um eine senkrechte Kante herum,

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

B.3 QSI-Formblatt zu DIN ISO 9613-2:1999-10

Für jede Abfrage ist in einer der drei Antwortspalten das Zutreffende anzukreuzen.

Tabelle B.2 — QSI-Formblatt zu DIN ISO 9613-2:1999-10

25 2)

2) Theoretisch bis zur 25. Ordnung. Praktisch begrenzt durch Rechenzeiten.
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

                               wobei der Sonderfall zur Anwendung von Gl. (13) für großflächige           
                               Industrieanlagen bei der Ermittlung des Langzeitmittelungspegels           
                               entsprechend Anmerkung 15 berücksichtigt wird,

            mit Berechnung des Abschirmmaßes auf jedem relevanten Ausbreitungsweg,

´           unter Einschluss von Bodenreflexionen mit C2 = 20

            bei getrennter Berücksichtigung von Bodenreflexionen mit C2 = 40,

            unter Berücksichtigung einer Abstandskomponente parallel zur Schirmkante nach 
            Gl. (16),

            bei Doppelbeugung mit C3 nach Gl. (14)

            und z nach Gl. (17)

            unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors für meteorologische Einflüsse nach
            Gl. (18),

            unter Beachtung eines auf alle Beugungskanten eines Objektes oder mehrerer         
            Objekte zusammen bezogenen Höchstwerts von 20 dB für Einfachbeugung und 
            25 dB  für Doppelbeugung,

            Mehrfachbeugung wird näherungsweise unter Berücksichtigung der beiden               
            wirksamsten Schirmkanten gerechnet,

            Mehrfachbeugung wird unter Berücksichtigung aller wirksamen Schirmkanten          
            gerechnet;

mit Abzug einer meteorologischen Korrektur nach Gl. (21) und (22) zur Bestimmung
des Langzeitmittelungspegels aus dem äquivalenten Dauerschalldruckpegel bei
Mitwind.

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.2 (fortgesetzt)

B.4 QSI-Formblatt zu Schall 03:1990

Für jede Abfrage ist in einer der drei Antwortspalten das Zutreffende anzukreuzen.

Tabelle B.3 — QSI-Formblatt zu Schall 03:1990

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

der Beurteilungspegel von Schienenverkehrsgeräuschen

             getrennt für Tag und Nacht,

             nach dem Teilstückverfahren

             mit der Teilstücklänge nach Gl. (5),

             unter Berücksichtigung annähernd gleichmäßiger Emission,

             unter Berücksichtigung annähernd gleichmäßiger Ausbreitungsbedingungen;

nach Anhang A, Gl. (A.1), für jedes Gleis eines Streckenabschnitts

             mit einer Mindestlänge nach Bild A.1,

             mit einem Mindestgleisbogenradius nach Bild A.1

             mit gleichmäßigen Emissions- und Ausbreitungsbedingungen;

ohne Brücken und Bahnübergänge;

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

3) Berechnung nur nach Teilstückverfaheren
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3)

3)
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

ohne Einflüsse von Gebäuden und Gehölz;

aus dem Emissionspegel nach Gl. (1) mit Berücksichtigung

               der Fahrzeugart nach Tabelle 4,

               der Bremsbauart nach Gl. (2),

               der Zuglängen nach Gl. (3),

               der Geschwindigkeit nach Gl. (4), 

               der Fahrbahnart nach Tabelle 5,

               von Brücken mit einem Zuschlag von 3 dB,

               von Bahnübergängen in einer Länge, die gleich der zweifachen Straßenbreite
               ist, mit einem Zuschlag von 5 dB ohne weitere Korrekturen nach Tabelle 5,

               von technisch nicht ausgeschlossenem Kurvenquietschen durch einen
               Zuschlag nach Tabelle 6;

unter der Annahme von Immissionsorten

              in 3,5 m Höhe über unbebautem Gelände,

              0,2 m über den Oberkanten von Fenstern in Gebäuden mit bekannter
              Geschosshöhe,

              in 3,5 m Höhe über Gelände für das Erdgeschoss in Gebäuden mit
              unbekannter Geschosshöhe,

              in 2,8 m zusätzlicher Höhe für jedes weitere Geschoss in solchen Gebäuden;

für jedes Teilstück aus Gl. (6) mit Berücksichtigung

              der Richtwirkung nach Gl. (7)

              des Abstands nach Gl. (8),

              der Luftabsorption nach Gl. (9),

              der Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl. (10),

              der Abschirmung durch

                         Schallschutzwände nach Gl. (12) mit

                         Umweg über ein Hindernis nach Gl. (13) und Bild 3;

Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach Gl. (14) oder (14a);

Schallschutzwälle nach Gl. (12) mit Umweg über ein Hindernis nach Gl. (15) und
Bild 4

Witterungskorrektur zur Abschirmwirkung nach 7.2;

Dammkante von Strecken in Hochlage nach Bild 5;

Einschnittskante von Einschnitten mit geneigter Böschung nach Bild 6;

der Abschirmung durch Gebäude

             als lange geschlossene Häuserzeile nach Bild 7, 

             mit Lücken in der anlagennächsten Gebäudereihe nach Gl. (16) bis (18) und Bild 8;

von Gehölz nach Gl. (19);

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.3 (fortgesetzt)

4)

4) Detaillierte Berechnung der Einzelgebäude
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschtänkta neina

Berücksichtigung von Reflexionen

             an nicht schallabsorbierenden Hindernissen parallel zu einem Gleis auf der
             gegenüberliegenden, nicht abgeschirmten Seite durch einen Zuschlag von 2 dB,

            der 1. Reflexion des Schalls von Güterzügen im Fall mit Abschirmung auf
            der gegenüberliegenden Seite,

            von Mehrfachreflexion zwischen parallelen reflektierenden Stützmauern oder
            weitgehend geschlossenen Häuserzeilen nach Gl. (20);

Schienenbonus von 5 dB

mit Zusammenfassung der Beurteilungspegel aller Teilstücke und Bereiche zum
Gesamtbeurteilungspegel an einem Immissionsort nach Gl. (11);

für Personenbahnhöfe

            mit Emissionspegeln für Zug- und Rangierfahrten wie für die freie Strecke,

            ohne Berücksichtigung von Abschirmungen an Bahnsteigkanten,

            ohne zusätzliche Berücksichtigung von anderen Geräuschemissionen,

            mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h für Rangierfahrten;

für Rangierbahnhöfe, gesondert nach Akustik 04;

für Umschlagbahnhöfe mit gesonderter Berechnung der Emission und 
Ausbreitungsdämpfung nach Akustik 04, deren Teilergebnisse nach 8.3 berücksichtigt 
werden;

mit Darstellung der Ergebnisse

            in Tabellen, ähnlich wie in Akustik 07 beschrieben,

            in Lageplänen, ähnlich Bild 10

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.3 (fortgesetzt)

B.4 QSI-Formblatt zu RLS-90:1990

Für jede Abfrage ist in einer der drei Antwortspalten das Zutreffende anzukreuzen.

Tabelle B.4 — QSI-Formblatt zuRLS-90:1990

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschtänkta neina

der Beurteilungspegel von Straßenverkehrsgeräuschen

            getrennt für Tag und Nacht,

            unter Berücksichtigung mehrerer Quellen und Spiegelquellen nach Gl. (1),

            mit einem Zuschlag für lichtzeichengeregelte Kreuzungen und
            Einmündungen nach Gl. (2), Tabelle 2 und Bild 9,

                       von zwei rechtwinkeligen Straßen,

                       von zwei oder mehr Straßen unter beliebigen Winkeln

                       unter ausschließlicher Berücksichtigung der nächstgelegenen
                       Kreuzungen und Einmündungen.

In der Referenzeinstellung nach dem Verfahren „langer, gerader Fahrstreifen“ kann
gerechnet werden

            mit einem Mittelungspegel nach Gl. (5)

            mit einem Emissionspegel nach Gl. (6)

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

5)

5)

5) Keine Akustik 04 enthalten
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

         mit einem 25-m-Mittelungspegel nach Gl. (7)

         mit Berücksichtigung

                einer Geschwindigkeitskorrektur nach Gl. (8),

                der Straßenoberfläche nach Tabelle 4

                von Steigungen und Gefälle nach Gl. (9),

                von Abstand und Luftabsorption nach Gl. (10),

                von Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl. (11), sofern keine
                Abschirmung auftritt,

                topographischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl. (11),

                von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit einem
                Lückenanteil von weniger als 30 % durch Gl. (13a),

                von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten,
                parallelen Lärmschutzwänden oder Stützmauern durch Gl. (13b),

                von Schallschirmen konstanter Höhe parallel zu einem „langen,
                geraden“ Fahrstreifen, der nach beiden Seiten mindestens eine
                „Überstandslänge“ nach Gl. (17) aufweist, durch ein Abschirmmaß
                nach Gl. (14) bis (16),

                von Überstandslängen an mehrstreifigen Fahrbahnen nach Gl. (18).

In der Referenzeinstellung zum Teilstückverfahren kann gerechnet werden

         mit Teilstücken für annähernd gleiche Emissions- und Ausbreitungsbedingungen,

         mit maximaler Länge des halben Abstands von der Teilstückmitte zum Immissionsort,

         mit dem Mittelungspegel aller Teilstücke nach Gl. (19),

         mit dem Mittelungspegel einzelner Teilstücke nach Gl. (20)

         mit einem Emissionspegel nach Gl. (6) bis (9);

mit Berücksichtigung

                 von Abstand und Luftabsorption nach Gl. (21),

                 von Boden- und Meteorologiedämpfung nach Gl. (22), sofern keine
                 Abschirmung auftritt,

                 topographischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl. (23),

                 von Mehrfachreflexionen zwischen parallelen Reflektoren mit einem
                 Lückenanteil von weniger als 30 % durch Gl. (24a),

                 von Mehrfachreflexionen zwischen absorbierend bekleideten,
                 parallelen Lärmschutzwänden oder Stützmauern durch Gl. (24b),

                 von Abschirmung durch Gl. (25) bis (27);

für Parkplätze mit

          Zerlegung der Fläche in Einzelschallquellen nach 4.5,

          Beurteilungspegel der Gesamtfläche nach Gl. (29),

          Beurteilungspegel von Einzelschallquellen nach Gl. (30),

          Emissionspegel nach Gl. (31) samt Tabellen 5 und 6,

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.4 (fortgesetzt)

6) Kein langer, gerader Fahrstreifen enthalten. Berechnung immer nach dem Teilstückverfahren, da die Bedingungen
    für langer, gerader Fahrstreifen in der Praxis niemals erfüllt sind.
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschtänkta neina

         Berücksichtigung topographischer und baulicher Gegebenheiten nach Gl. (32);

Berücksichtigung von

         Einfachreflexionen nach 4.6,

         mit Spiegelungen nach Bild 20

         und Bild 21,

         mit Absorptionsberücksichtigung nach Tabelle 7;

mit Darstellung der Ergebnisse

         in einem Formblatt nach Beispiel Bild 22,

         mit Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen nach Bild 23,

         mit unterschiedlicher Kennzeichnung von Lärmschutzwänden und -wällen,

         mit Angaben von Längen und Höhen,

         mit Kennzeichnung der abgeschirmten Gebiete als Wohngebiete,
         Mischgebiete usw.,

         mit Kenntlichmachen von Gebäudeseiten und Stockwerken, an denen der
         Immissionsgrenzwert überschritten wird,

         mit Angabe der berechneten Beurteilungspegel an den untersuchten
         Gebäuden (Tag- und Nachtwerte)

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.4 (fortgesetzt)

B.6 QSI-Formblatt VDI 2720 Blatt 1:1997-03

Für jede Abfrage ist in einer der drei Antwortspalten das Zutreffende anzukreuzen.

Tabelle B.5 — QSI-Formblatt VDI 2720 Blatt 1:1997-03

In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden in 
Ergänzung zu VDI 2714;

jaa eingeschränkta neina

die Abschirmwirkung von

         Schallschutzwänden,

         Gebäuden,

         beliebig positionierten Hindernissen mit bis zu drei paarweise etwa
         orthogonalen Beugungskanten, sofern deren Abmessungen nach VDI 2714
         Gl. (15) zur Reflexion beitragen könnten,

         Bodenerhebungen;

für Einzelschallquellen, deren Ausdehnung 

         parallel zur Schirmkante höchstens aQ,0/4 ist,

         senkrecht zur Schirmkante höchstens aQ,0/8 ist; 

unter Berücksichtigung von Bewuchs-, Bebauungs-, Boden- und
Meteorologieeinflüssen nach Gl. (2) bis (4);

unter Berücksichtigung von Boden- und Meteorologieeinflüssen nach Gl. (5) für die
oberen Schirmkanten;

ohne Berücksichtigung von Boden- und Meteorologieeinflüssen nach Gl. (6) für die
seitlichen Schirmkanten,

         wobei der Sonderfall zur Anwendung der Gl. (6) für großflächige Industrieanlagen
         entsprechend dem letzten Absatz auf Seite 6 berücksichtigt wird;

mit Berücksichtigung reflektierender Flächen in der Nähe des Schallschirms durch
Spiegelschallquellen;

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.
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In der Referenzeinstellung zur Anwendung des Programms kann gerechnet werden jaa eingeschränkta neina

mit Berücksichtigung reflektierender Flächen in der Nähe des Schallschirms durch
Spiegelschallquellen;

mit Berechnung des Abschirmmaßes

nach Gl. (7),

         unter Einschluss von Bodenreflexionen mit C2 = 20,

         bei getrennter Berücksichtigung von Bodenreflexionen nach Anhang B mit
          C2 = 40,

         für Mehrfachbeugung mit C3 nach Gl. (8),

         mit der Wegverlängerung z

                           näherungsweise nach Gl. (10),

                           nach Anhang A,

                           bei Mehrfachbeugung nach Gl. (11),

                           mit der Witterungskorrektur nach Gl. (12);

unter Beachtung eines auf alle Beugungskanten eines Objekts oder mehrerer
Objekte zusammen bezogenen Höchstwerts von 20 dB für Einfachbeugung und
25 dB für Doppelbeugung.

a Zutreffendes ankreuzen, gegebenenfalls mit Kennzahl bezeichnen und auf Anlage erläutern.

Tabelle B.5 (fortgesetzt)
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